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KREUZSTIFT 

Besuchsmöglichkeiten im Kreuzstift 

Voraussetzung für Besuche 

Besuche sind nur möglich, wenn Sie keine COVID-19 Symptome haben und auch keinen 

Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten. 

- Sie bestätigen Ihre Gesundheit mit dem Contact Tracing – Formular am Eingang 

- Vor dem Eintritt wird die Temperatur mit einem Stirnthermometer gemessen 

Bitte informieren Sie uns, falls Sie innerhalb von zwei Tagen nach Ihrem Besuch erkranken 

sollten, da gemäss BAG bis 48 Stunden vor dem Ausbruch der ersten Symptome eine 

Ansteckung möglich ist. Dadurch können wir die besuchten Bewohnenden entsprechend 

beobachten. 

Anmeldung von Besuchen 

Besuche sind nur auf Voranmeldung möglich 

- Anmeldungen bis spätestens um 16.00 Uhr am Vortag (am Freitag bis 16.00 Uhr für 

Besuche von Samstag bis Montag) über die Nummer der Zentrale 055 / 619 38 11 

- Bitte geben Sie bei der Anmeldung das Zeitfenster und die Anzahl der Besuchenden an. 

Anzahl Besuchende, Termine, Zeitfenster 

- max. 2 Besucher/innen pro Bewohner/in im Tag 

- Besuchsdauer max. 1.5 Stunden 

- Folgende Zeitfenster stehen von Montag bis Sonntag zur Verfügung: 

o Zeitfenster 1: 09.15 bis 10.45 Uhr 

o Zeitfenster 2: 13.15 bis 14.45 Uhr 

o Zeitfenster 3: 15.15 bis 16.45 Uhr 

Weitere Bestimmungen 

- Besuche sind an den zugewiesenen Tischgruppen im Parkcafé oder an den Aussen-

tischen möglich (Aussentische können nicht reserviert werden, je nach Verfügbarkeit) 

- Während dem Besuch besteht die Maskentragepflicht (ausser sitzend am Tisch und im 

Parkcafé hinter Plexiglasschutzwand) 

- Der Aussenaufenthalt innerhalb des Kreuzstiftareals ist unter Einhaltung der 

Maskentrage-pflicht während den Besuchszeiten ebenfalls erlaubt 

o Bitte nehmen Sie eine Hygienemaske von zu Hause mit 

- Die Besuchergruppen dürfen sich nicht durchmischen 

- Besuchsmöglichkeiten in einer ausserordentlichen Lage (z.B. Palliative Care) 

müssen über die Pflegedienstleiterin Dagmar Stohmann abgeklärt werden 


